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Änderungssatzung 2022 vom 01.08.2022.doc 

2. Änderungssatzung der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ über die ergänzende 
Betreuung von Schülerinnen und Schüler im Anschluss an das offene Ganztagsschulangebot 
an der Grundschule Lemförde (Satzung über die ergänzende Betreuung) 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Nds. Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191), hat der 
Rat der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ in seiner Sitzung am 19. Juli 2022 folgende 2. 
Änderungssatzung zur Satzung über die ergänzende Betreuung von Schülerinnen und Schülern im 
Anschluss an das offene Ganztagsschulangebot an der Grundschule Lemförde (Satzung über die 
ergänzende Betreuung) vom 01. September 2012 beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
 

1. In § 6 Ziffer 1 Satz 1 und 2 wird der Passus „endet um 17:30 Uhr“ durch „endet um 17:00 Uhr“ 
ersetzt. 
 

2. In § 6 Ziffer 1 Satz 3 wird die Zeitangabe „07:30 bis 17:00 Uhr“ durch die Zeitangabe „07:30 
bis 16:00 Uhr“ ersetzt. 

 
 
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten  
 
 
 

Die 2. Änderungssatzung tritt am 01. August 2022 in Kraft. 
 
 
Lemförde, den  
 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

 

 

Mentrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


